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Forum 
Freiberufliche Pflege

Zum Thema

Kurt Pärli
Prof. Dr. iur., Leiter Zentrum für Sozialrecht, ZHAW, Winterthur,  
Privatdozent Universität St. Gallen

Freiberufliche Pflegefachpersonen spielen in der am-
bulanten Pflegeversorgung eine zunehmend wichti-
gere Rolle. Sie ergänzen die etablierten Spitex-Orga-
nisationen, arbeiten mit ihnen zusammen oder 
stehen zum Teil auch in Konkurrenz zu ihnen. Alle 
in der ambulanten Pflege tätigen Fachpersonen und 
Organisationen sehen sich mit anspruchsvollen re-
gulatorischen Anforderungen konfrontiert. Ziel die-
ses Forums ist nicht eine umfassende Diskussion des 
rechtlichen Rahmens der freiberuflichen Pflege. Die 
Thematik soll vielmehr aus der Optik verschiedener 
Akteure dargestellt werden. Die Leserschaft erhält so 
einen Einblick in einen für Patienten und Patientin-
nen äusserst wichtigen Teil der ambulanten Pflege-
versorgung.

Pierre André Wagner geht in seinem Beitrag den 
«Chancen und Hypotheken» der freiberuflichen Pfle-
ge nach. Er verweist auf die nicht immer konfliktfreie 
Zusammenarbeit zwischen «den Freiberuflichen» 
und den etablierten «öffentlichen Spitex-Organisa-
tionen» und setzt sich danach mit der von ihm als 
problematisch bezeichneten Entschädigungssitua-
tion auseinander. Der Text schliesst mit Ausblicken 
in die Zukunft zur Bedeutung der freiberuflichen 
Pflege und konstatiert auch Verbesserungspotenzial 
in den eigenen Reihen. Die besondere Rolle der frei-
beruflich tätigen Pflegefachpersonen führte im Jah-
re 2013 zur Gründung des Fachverbandes «casacura» 
(sog. Gliedverband des SBK). Dieser orientiert sich an 
den Statuten des Dachverbandes und anerkennt die 
Vorgaben für Verbände unter dem SBK. Katharina 
Linsi stellt die noch junge Organisation, deren Auf-
gaben und Perspektiven dar und verweist auf das 
Spannungsfeld zwischen unternehmerischen und 
gewerkschaftlichen Anliegen der Freiberuflichen.

Ein Politikum stellt die sogenannte Restkostenfi-
nanzierung dar. Andreas Petrik stellt den Leitentscheid 

BGE 138 I 410 und die Folgen für die kantonalen Re-
gelungen dar. Er ortet dabei eine beachtliche Rechts-
unsicherheit. Der Beitrag von Alwine Gilles befasst 
sich mit den Leistungsvoraussetzungskriterien im 
Bereich der ambulanten Pflege. Hierbei liegt der Fo-
kus auf der Finanzierung freiberuflicher Pflegedienst-
leistungen zulasten der Krankenversicherung.

Wie sieht der Alltag freiberuflicher Pflegetätigkeit 
aus? Welche Organisationsformen bewähren sich? 
Und wie erleben Patienten und Patientinnen die 
«Freiberuflichen»? Davon handeln die letzten drei 
Beiträge dieses Forums. Heidi Brügger-Pärli berichtet 
vom bewegenden Alltag einer freiberuflichen Pflege-
fachperson bei schwerstkranken und sterbenden 
 Patienten und Patientinnen. Sie geht dabei auch auf 
die nicht immer einfache Zusammenarbeit mit Ärz-
ten und Ärztinnen ein und betont die Wichtigkeit 
individueller Lösungen für jede Situation, was von 
den Freiberuflichen eine hohe Flexibilität erfordert. 
Auch für Markus Indermaur ist das individuelle Leis-
tungsangebot ein wichtiger Faktor. Der Autor stellt 
die Entstehungsgeschichte des noch jungen Unter-
nehmens «Casa Cura Plus» vor und berichtet von 
dessen Erfolgen, Misserfolgen, Problemen und Zu-
kunftsplänen. Das Forum wäre unvollständig, würde 
nicht auch die Patientensicht vertreten. Hardy Landolt 
erzählt in seinem Text mit spitzer Feder (oder: kanti-
ger Tastatur ) von den zuweilen pointiert auseinan-
derdriftenden Vorstellungen der Leistungserbringer 
und Finanzierungsträger und den realen, elementa-
ren 24-Stunden-Bedürfnissen eines Tetraplegikers.

Die einzelnen Forumstexte vermitteln ungeachtet 
trotz oder gerade wegen der unterschiedlichen Hin-
tergründe und Perspektiven der Autoren und Auto-
rinnen einen gesamtheitlichen Blick auf die freibe-
rufliche Pflege. Die Lektüre verspricht Gewinn und 
Genuss.
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